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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. BGB: Mangelverdacht als Sachmangel 

Beschluss vom 26.02.2026, Az: V ZR 83/25  

2. GG, BGB: Kein Anspruch auf vorzeitiges Verbrenner-Aus 
Urteil vom 23.03.2026, Az: VI ZR 334/23  

3. PatG: Automatisierte Bestimmung von Untersuchungsergebnissen 
Beschluss vom 17.03.2026, Az: X ZB 5/25  

4. ZPO: Klare fristbezogene Einzelanweisung 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: XII ZB 244/24  

5. EnWG: Klausel zur Zuordnung einer Entnahmestelle 
Urteil vom 27.01.2026, Az: EnZR 5/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. BGB: Mangelverdacht als Sachmangel 

Beschluss vom 26.02.2026, Az: V ZR 83/25 
Ein bloßer Mangelverdacht stellt nur in Sonderfällen einen Sachmangel dar, nämlich 
dann, wenn er sich auf einen schwerwiegenden Fehler der Kaufsache bezieht und nach 
der Verkehrsanschauung, selbst wenn er in Wahrheit unbegründet ist, den Wert des 
Kaufgegenstands mindert; so verhält es sich etwa bei einem altlastenverdächtigen 
Grundstück, einem möglicherweise mit Hausschwamm befallenen Gebäude oder dem 
Verdacht einer Kontamination von Lebensmitteln. 
 

  

2. GG, BGB: Kein Anspruch auf vorzeitiges Verbrenner-Aus 
Urteil vom 23.03.2026, Az: VI ZR 334/23 
a) Das klimarelevante punktuelle Tun oder Unterlassen einzelner Unternehmen und 
Verbraucher unterliegt keinen verbindlichen eigenen Treibhausgas-Emissionsbudgets, 
deren Ausschöpfung rechtlich vermittelt unausweichlich zu einer freiheitsbeschrän-
kenden Gesetzgebung führen würde. Daher kann insoweit auch nicht unter Berufung 
auf das Gebot der intertemporalen Freiheitssicherung (eingriffsähnliche Vorwirkung) 
geltend gemacht werden, dass von diesen Akteuren bestimmte Klimaschutzmaßnah-
men zu ergreifen wären. 
 
b) Allein die Gesetzgebung bietet den geeigneten Rahmen dafür, den Klimaschutz und 
dessen Spannungsverhältnis zu etwaigen gegenläufigen Belangen in demokratischer 
Verantwortung zu einem Ausgleich zu bringen. Die Aushandlung dieses komplexen 
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und in das europäische und internationale Mehrebenensystem eingebundenen Aus-
gleichs konfligierender ökologischer, sozialer, gesellschaftlicher, ökonomischer, fiska-
lischer und sonstiger politischer Kollektiv- und Individualinteressen und damit die 
Aufteilung der Emissionsvermeidungslast erfordert schwierige Abwägungs- und Allo-
kationsentscheidungen, für die dem Gesetzgeber auch nach Art. 20a GG ein erhebli-
cher Gestaltungspielraum zukommt. 
 
c) Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe der Gerichte, aus der offenen Formulierung des 
Art. 20a GG konkret quantifizierbare Grenzen der Erderwärmung und damit korres-
pondierende Emissionsmengen oder Reduktionsvorgaben abzuleiten (Anschluss BVer-
fGE 157, 30 [BVerfG 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18] Rn. 207). 
 

  

3. PatG: Automatisierte Bestimmung von Untersuchungsergebnissen 
Beschluss vom 17.03.2026, Az: X ZB 5/25 
Der Ausschlusstatbestand des § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Fall 2 PatG ist nur dann erfüllt, 
wenn alle zur Diagnose gehörenden Verfahrensschritte am menschlichen oder tieri-
schen Körper vorgenommen werden (ebenso EPA, Entscheidung vom 16. Dezember 
2005 - G 1/04, GRUR Int. 2006, 514 Abs. 6.4.4 - Diagnostizierverfahren). 
 

  

4. ZPO: Klare fristbezogene Einzelanweisung 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: XII ZB 244/24 
a) Erteilt der Rechtsanwalt einer mit dem Fristenwesen betrauten Kanzleikraft münd-
lich eine konkrete Einzelanweisung zur Eintragung einer Rechtsmittelbegründungs-
frist, muss diese klar und präzise sein und beinhalten, dass die Frist sofort und vor al-
len anderen Aufgaben im Fristenkalender einzutragen ist (im Anschluss an Senatsbe-
schluss vom 18. Oktober 2023 - XII ZB 31/23 - NJW-RR 2024, 197). 
 
b) Wird einer zunächst klaren fristbezogenen Einzelanweisung an eine Kanzleiange-
stellte durch nachfolgendes Handeln des Rechtsanwalts die Eindeutigkeit genommen, 
ist der Rechtsanwalt erneut gehalten, durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
oder durch eine konkrete Einzelanweisung sicherzustellen, dass die Frist zuverlässig 
festgehalten und kontrolliert wird. 
 

  

5. EnWG: Klausel zur Zuordnung einer Entnahmestelle 
Urteil vom 27.01.2026, Az: EnZR 5/24 
a) § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG verpflichtet den Netzbetreiber, das Energieversorgungs-
unternehmen, dessen Bilanzkreis er eine vom bisherigen Stromlieferanten abgemeldete 
Entnahmestelle in der Mittelspannung zuordnet, diskriminierungsfrei nach sachlichen 
Kriterien auszuwählen. 
 
b) Meldet ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen eine von ihm auf vertraglicher 
Grundlage mit Strom versorgte Entnahmestelle in der Mittelspannung beim Netzbe-
treiber ab, ohne dass der Inhaber der Entnahmestelle einen neuen Stromlieferungsver-
trag mit einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen geschlossen hat, muss 
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der Netzbetreiber die bestehende Bilanzkreiszuordnung zum bisherigen Vertragsliefe-
ranten für die Übergangszeit bis zur Anschlusssperre aufrechterhalten, sofern er keine 
Hinweise auf das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände hat, beispielsweise darauf, 
dass der bisherige Vertragslieferant die an der betreffenden Entnahmestelle entnom-
menen Strommengen nicht mehr beschaffen kann (Fortführung von BGH, Urteil vom 
17. September 2024 - EnZR 57/23,RdE 2024, 396- Lieferantenausfall bei Mittelspan-
nungskunden I). 
 
c) Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Netzanschlussvertrag, die 
den Netzbetreiber berechtigt, eine Entnahmestelle für den Fall der Vertragslosigkeit 
oder der fehlenden Zuordnung zu einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen dem Bi-
lanzkreis eines vom Netzbetreiber vorab ausgewählten Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens zuzuordnen, ist wegen Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot des § 20 
Abs. 1 Satz 1 EnWG gemäß § 134 BGB nichtig und wegen unangemessener Benach-
teiligung des Netzkunden nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam. 
  

 

 


